
 
C. Sonstige Hinweise 

1. Altlasten:  
Im Plangebiet sind keine Altablagerungen bekannt. Unabhängig davon besteht nach § 2(1)
Landesbodenschutzgesetz vom 09.05.2000 die Verpflichtung, Anhaltspunkte für das Vor-
liegen einer Altlast oder einer schädlichen Bodenveränderung unverzüglich der Stadt und der
zuständigen Behörde (hier: Untere Bodenschutzbehörde) mitzuteilen, sofern derartige Feststel-
lungen bei der Durchführung von Baumaßnahmen, Baugrunduntersuchungen oder ähnlichen
Eingriffen in den Boden und in den Untergrund getroffen werden. 
 
 

 
B. Textliche Festsetzungen gemäß § 9 BauGB i.V.m. BauNVO 
 
Der Bebauungsplan Nr. 23-05, 8. Änderung, ersetzt die für den Geltungsbereich bisher 
geltenden zeichnerischen Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 23-05 einschl. seiner 
Änderungen, die textlichen Festsetzungen werden, soweit nicht ausdrücklich benannt, beibe-
halten. Für diese 8. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 23-05 gelten somit weiterhin die 
textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 23-05 einschl. der für den Teilbereich 
18/1 maßgeblichen Änderungen. 
 



D.  Rechtsgrundlagen 
 
Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14.07.1994 (GV NRW S. 666) in der derzeit gültigen Fassung. 

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) 
in der derzeit gültigen Fassung. 

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.1990 (BGBl. I S. 132) in der derzeit gültigen 
Fassung. 

Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbauordnung - BauO NRW) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 01.03.2000 (GV NRW S. 256) in der derzeit gültigen Fassung. 

Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom 
25.03.2002 (BGBl I S. 1193) in der derzeit gültigen Fassung. 

Gesetz zur Sicherung des Naturhaushaltes und zur Entwicklung der Landschaft (Landschafts-
gesetz - LG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.07.2000 (GV NRW S. 568) in der 
derzeit gültigen Fassung. 

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, 
Geräusche, Erschütterungen und ähnlichen Vorgängen (Bundes-Immissionsschutzgesetz - 
BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 26.09.2002 (BGBl. I S. 3830) in der derzeit 
gültigen Fassung. 

16. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslärmschutz-
verordnung - 16. BImSchV) vom 12.06.1990 (BGBl. I S. 1036) in der derzeit gültigen Fassung. 

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts (Plan-
zeichenverordnung 1990 - PlanzV 90) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18.12.1990 
(BGBl. I 1991 S. 58) in der derzeit gültigen Fassung. 

Wassergesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz - LWG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 25.06.1995 (GV NRW S. 926) in der derzeit gültigen Fassung. 

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 19.08.2002 (BGBl. I S. 3245) in der derzeit gültigen Fassung. 

Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Denkmäler im Lande Nordrhein-Westfalen (Denkmal-
schutzgesetz - DSchG) vom 11.03.1980 (GV NRW S. 226,716) in der derzeit gültigen Fassung. 

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
25.06.2005 (BGBl. I S. 1757, ber. S. 2797) in der derzeit gültigen Fassung. 

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten 
(Bundes-Bodenschutzgesetz - BBodSchG) vom 17.03.1998 (BGBI. I S. 502) in der derzeit 
gültigen Fassung. 

Hinweis zu den DIN-Normen 
Die DIN-Norm Nr. 18005 kann/DIN-Normen können beim Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin, 
in gedruckter Form, auf elektronischem Datenträger oder per Download-Verfahren von der 
Internetseite www.beuth.de bezogen werden. Ebenso kann/können sie bei der Stadt 
Detmold im Fachbereich Stadtentwicklung, Team Städtebauliche Planungen eingesehen 
werden. 




